
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz:

Definition von Lebensmitteln

§ 1 Lebensmittel
(1) Lebensmittel im Sinne dieses Gesetzes sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, in unverän-
dertem, zubereitetem oder verarbeitetem Zustand von Menschen verzehrt zu werden; aus-
genommen sind Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt sind, zu anderen Zwecken als zur
Ernährung oder zum Genuß verzehrt zu werden.

(2) Den Lebensmitteln stehen gleich ihre Umhüllungen, Überzüge oder sonstigen Umschlie-
ßungen, die dazu bestimmt sind, mitverzehrt zu werden, oder bei denen der Mitverzehr vo-
rauszusehen ist.


